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A m  1. Januar 1972 ist ein neues  l iechtensteinisches 
Schulgesetz  in Kraft getreten, das in mancher Hin
sicht e i n e  grundlegende Reform unseres Bildungs
w e s e n s  nach sich z iehen wird. W i e  bereits angekün
digt, werden wir die Neuerungen,  d ie  d ieses  Gesetz  
für das  l iechtensteinische Bi ldungswesen nach sich 
zieht, in einer mehrteiligen Artikel lolge  vorstel len.  
A l s  fachkundigen Verfasser dieser Artikelreihe 
konnten wir  unseren Mitarbeiter Günther M e i e r ,  
der se lbst  aktiv im Schuldienst  stellt, gewinnen.  A l s  
Arbeitsgrundlage diente Günther Meier unter  ande
rem auch der Bericht über «unsere Zukunftsauf
gaben im Bildungswesen» v o n  Leonhard Vogt .  

Als im Jahre  1805 das  ers te  Schulgesetzt i n  
•> Liechtenstein in Kraft gesetzt  wurde,  sahen  

sich die Behörden mit Widers tand brei ter  
Kreise de r  Bevölkerung konfrontiert, obwohl  
damals  e r s t  die allgemeine Schulpflicht einge
führt  wurde,  u m  eine allgemeine, normale  
Grundausbildung de r  Bevölkerung zu gewähr
leisten. 

Manifestierte sich damals der  Wille zur  Bil
dung  in Ablehnung und Widerstand, äusser t  
e r  s ich heute  in Ansprüchen an  die Bildungs
planung und Bildungspolitik. An  die Stelle v o n  
I n t e r e s s e l o s i g k e i t  gegenüber  de r  Fest legung 
al lgemeiner  Bildungsmöglichkeiten ist d i e  Pro
pagierung und auch  Forderung nach Chancen
gleichheit  getreten. Die Lästigkeit d e r  allge
meinen Schulpflicht von 1805 erfuhr e ine  Um
k e h r  zum Ruf nach  allgemeinem Recht auf Bil
dung  im Jah re  1971. 

Das bislang gültige Schulgesetz, dessen  Er
scheinen aus  dem Jah re  1929 datiert, w a r  d e n  
damal igen landwirtschaftl ich-handwerklichen 
Verhäl tn issen unseres Landes angepasst ;  dem 
n a c h  d e m  Zweiten Wel tkr ieg  einsetzenden 
wirtschaftl ichen Aufstieg u n d  dem dami t  ver
bundenen  Uebergang vom Agrar-  zum Indu
str iestaat  konnte es  jedoch nicht  mehr  gerecht  

werden. Eine Revision drängte  sich nicht  nur  
in  Hinsicht auf die  grosse Zeitspanne seit  sei
n e r  Inkraftsetzung auf, sondern v o r  allem durch 
die grundsätzlich geänder te  Strukturierung un
seres Landes. 

Der Uebergang vom pr imären Wirtschafts
sektor, d e r  Landwirtschaft, zum sekundären,  
d e r  Industrie und  dem Handwerk,  vollzog sich 
ohne Aender.ung de r  eindeutig auf den  Primär-
sektor  ausgerichteten Bildungskonzeption. Dem 
n u n  in Fluss gera tenen Prozess des  vermehrten 
Ueberganges zum ter t iären Sektor, den  Dienst
leistungen, konnte  unse r  bisheriges Schulkon
zept  n icht  mehr  genügen.  

Die Ver lagerung vom manuellen zum planen
den, organisierenden, kalkul ierenden und über
wachenden  Arbei ten u n d  die Tätigkeiten des  
ter t iären Wirtschaftssektors  stellen erhöhte  
Anforderungen a n  die Ausbildung d e r  Arbeits
kräfte, a n  die Ausbildung zu Fachkräften.  

Die Anpassung an  veränder te  u n d  sich ver
ändernde Situationen gestal tet  sich für unser  
Land schwierig, da durch die Kleinheit  unseres  
Gebietes und de r  ger ingen Auswahl  an Schul
typen keine grossangelegten Schul- und Mo
dellversuche gestar te t  werden  können. Ebenso 
fehlen Fachkräfte,  um Forschungsergebnisse 
auszuwerten. Daher  liegt unsere  Chance einzig 
i n  d e r  Reproduktion ausländischer Forschun
gen, welche  sich j edoch  oft durch  die unter
schiedliche Schulstruktur  und die unterschied
lichen Prüfungsanforderungen zu  e iner  gene
rellen Uebernahme k a u m  eignen. Unsere Bil
dungsforschung wi rd  sich dahe r  auf die Suche 
n a c h  geeignetem Material  und  die Transponie
rung  auf  l iechtensteinische Verhältnisse be
schränken  müssen.  

Die Nachteile dieses Vorgehens liegen im 
Zeitverlust,  im Wegfal l  e igener  Erfahrung. Re-

Neuer Zollkreisdirektor 
Fred Königsdorf er trat in den Ruhestand 

Der Direktor des  Zollkreises III, Alf red Kö-
nigsdorfer,  d e r  a m  20. November  das  65. Lebens
j a h r  vollendet, ist mi t  Ende des  J ah re  1971 in 
d e n  Ruhestand getreten. Alfred Königsdorfer, 
d e r  seine Laufbahn v o r  m e h r  als 43 J a h r e n  in 
Basel begann  und nach  e iner  stei len Karriere im 
Ju l i  1965 Direktor des  Zollkreises III wurde,  ge-
niesst  auch  in  unserem Lande hohes Ansehen.  
Zahlreiche persönliche Freundschaften, d ie  sich 
Alfred Königsdorfer im Laufe seines Wirkens  
auch  in  Liechtenstein erwarb,  unterstreichen 
seine Fachautori tät  als Zolldirekor und wurden 
in den  letzten J a h r e n  v o r  al lem aber  a u c h  zum 
Erweis für die grossen, menschlichen Qualitä
ten, die Alfred  Königsdorfer in besonderem 
Masse  auszeichnen. W i r  f reuen uns, dass  alt 
Zolldirektor Königsdorfer seinen Wohnsitz in 
C h u r  behä l t  und hoffen, dass  w i r  ihn auch  in Zu-

formem werden  gezwungenermassen auch  in  
Zukunft, nachdem deren  Realisierung meis tens  
e r s t  bei Unhaltbarkei t  de r  Zustände in Angriff 
genommen wird, auf sich wartien lassen. Der 
traditionelle Vorteil, dass man dafür  das bes te  
herausholen kann  oder  könnte, wiegt  dagegen  
immer noch, j edoch  e twas  schwach.  

Für  Liechtenstein wird die Realisierung des  
neuen  Bildungskonzeples, welches  nun  mit  d e r  
Zustimmung des Landtages in Kraft ge t re ten  
ist, eine enorme finanzielle Belastung darstel
len. Verglichen mit  anderen europäischen Staa-

(Fortsetzung Seite 2) 

kunft  oft in Liechtenstein wiedersehen werden.  
Alfred Königsdorfer wi rd  v o m  Grabser  J a k o b  

Vetsch  abgelöst. Zolldirektor Vetsch ist im J a h 
r e  1920 in Grabs  geboren  u n d  aufgewachsen.  
N a c h  Erwerb d e s  Primarlehrerpatents  im Semi
n a r  Rorschäch t ra t  e r  1945 in die  Zollverwaltung 
ein. Als  Ins t ruktor  d e r  Zollschule Liesthal (1953 
bis 1958) qualifizierte e r  sich für die  höhere  
Laufbahn, die mi t  d e r  je tz t  erfolgten Berufung 
in  die Direktion des  Zollkreises C h u r  eine ver 
diente Auszeichnung findet. W i r  wünschen 
Herrn  Zollkreisdirektor Vetsch  viel Glück und  
Erfolg in seiner  verantwortungsvol len Funktion. 

Der Zollkreis III, de r  von  Chur  aus  geleitet  
wird, umfasst  die Kantone Appenzell, St. Gallen 
und Graubünden sowie das  Zollanschlussgebiet 
Fürstentum Liechtenstein). Unsere Aufnahmen 
zeigen links A. Königsdorfer, rechts J. Vetsch. 

KOMMENTAR 
Der «Fall» Hanny Wenzel 

Es war einem 15jährigen Mädchen aus 
Planken vorbehalten, die öffentliche 
Diskussion über die heikle Frage der 
liechtensteinischen Einbürgerungspolitik 
— diesmal unter einem ganz neuen 
Aspekt — überraschend intensiv anzu
regen. Als eine der jüngsten Teilneh
merinnen fuhr die Tochter Hanny des 
seit rund 15 Jahren in unserem Lande 
lebenden (und für das Land tätigen) 
deutschen Dipl.-Forstwirtes H. Wenzel 
bei internationalen Skirennen schon im 
vergangenen Jahr aus dem hinteren 
Startnummernfeld in die vorderen Plätze 
der Ranglisten. Mit aufsehenerregenden 
Rangierungen bestätigte die «junge 
Liechtensteinerin Hanny Wenzel» (so 
TV- und Radiokommentatoren) in der 
laufenden Saison ihr aussergewöhn-
liches Talent, Angesichts solcher Lei
stungen konnte es ohnehin nur noch 
eine Frage der Zeit sein, bis sich die 
an guten, alpinen Rennläuiern nicht ge
rade reich gesegnete Bundesrepublik an 
den deutschen Heimatschein der Wahl-
Liechtensteinerin erinnern und ihr ein 
entsprechendes Angebot unterbreiten 
würde. Wie aus einer offiziellen Mit
teilung des Skiverbandes in dieser Aus
gabe hervorgeht, haben ihre Eltern ent
schieden, dass Hanny Wenzel vorder
hand auf das deutsche Angebot ver
zichtet und demzufolge weiterhin für 
den Liechtensteiner Skiverband — und 
damit für die Farben unseres Landes 
starten wird. Diese Ankündigung wird 
die Sportfreunde unseres Landes zwei
fellos beruhigen und freuen, das Pro
blem als solches wird sie allerdings auf 
die Dauer nicht aus der Welt schaffen. 
Gewiss, eine schnelle Einbürgerung 
Hanny Wenzels, wie sie jetzt gelegent
lich auch gefordert wird, hätte ihre 
guten Vorbilder (zum Beispiel in Oester
reich und in anderen Ländern). Abge
sehen von den gegebenen Schranken 
des Gesetzes, das solche Ausnahmen 
bei uns noch nicht kennt, sollte man 
aber auch die allgemeine Problematik 
einer solchen Forderung nicht unter
schätzen. Solange es noch Dutzende von 
ungelösten EinbUrgerungsfällen gibt, de
ren Sanierung längst überfällig wäre, 
wird man von der begreiflichen Begei
sterung um die respektable Leistung 
der jungen Sportlerin wieder auf den 
Boden der Realität zurückfinden müs
sen, wenn man insgesamt nicht unglaub
würdig werden will. (wbw) 
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